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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2013

Norm

ASVG §333 Abs1

ASVG §333 Abs3

1. ASVG § 333 heute

2. ASVG § 333 gültig ab 01.01.1990 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 642/1989

1. ASVG § 333 heute

2. ASVG § 333 gültig ab 01.01.1990 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 642/1989

Rechtssatz

Wurde vom Arbeitgeber trotz Bestehens einer Versicherungsp6icht gemäß § 59 Abs 1 KFG keine Kraftfahrzeug-

Haftp6ichtversicherung abgeschlossen, so kommt bei vorsätzlicher Verletzung der Versicherungsp6icht eine Haftung

aus dem Titel der Fürsorgep6ichtverletzung für jenen Betrag in Betracht, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung der

Versicherungsp6icht zur Verfügung gestanden wäre.Wurde vom Arbeitgeber trotz Bestehens einer

Versicherungsp6icht gemäß Paragraph 59, Absatz eins, KFG keine Kraftfahrzeug-Haftp6ichtversicherung

abgeschlossen, so kommt bei vorsätzlicher Verletzung der Versicherungsp6icht eine Haftung aus dem Titel der

Fürsorgep6ichtverletzung für jenen Betrag in Betracht, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung der Versicherungsp6icht

zur Verfügung gestanden wäre.
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